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A. Vorbemerkung 

Seit der Verabschiedung des Abwasserabgabengesetzes im Jahre 1975 bildet das 
Thema des Umweltschutzes durch öffentliche Abgaben einen durchgängigen Ge-
genstand der umweltpolitischen und umweltrechtlichen Diskussion. Dabei hat an-
gesichts der Eigenart des Themas im Schnittpunkt von Abgaben- und Umweltrecht 
rechtswissenschaftlich von Beginn an das Problem der verfassungsrechtlichen und 
finanzrechtlichen Rahmenbedingungen eines Umweltschutzes durch Abgaben und 
Steuern im Vordergrund gestanden. In diesem Zusammenhang haben in den letzten 
Jahren vor allem die bei der Erhebung von Abfallabgaben, insbesondere von Son-
derabfallabgaben, auftauchenden rechtlichen Probleme praktische Bedeutung ge-
wonnen. Wahrend der 1991 vorgestellte Diskussionsentwurf eines Bundesabfallab-
gabengesetzes indes bisher nicht umgesetzt wurde, sind zwischenzeitlich mehrere 
Landesgesetzgeber mit abfallabgabenrechtlichen Regelungen hervorgetreten, die 
vor allem auch die Erhebung einer Sonderabfallabgabe vorsehen. Gegen das Hessi-
sche Sonderabfallabgabengesetz vom 26. Juni 1991 - geändert durch Gesetz vom 
18. Mai 1993 -, dessen Bestimmungen weitgehend in sachlicher Übereinstimmung 
mit den einschlägigen Regelungen anderer Länder stehen, ist 1993 Verfassungsbe-
schwerde erhoben worden, die beim Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts 
anhängig ist. Ihr ist die Hessische Landesregierung entgegengetreten 1 • 

Die vorliegende Arbeit unternimmt es, am Beispiel der Hessischen Sonderab-
fallabgabe, dabei unter Einbeziehung auch anderer landesgesetzlicher Regelungen, 
die sich in diesem Zusammenhang stellenden verfassungs- und finanzrechtlichen 
Probleme des Umweltschutzes durch Abgaben und Steuern auf breiterer Grundlage 
zu erörtern. Sie geht auf eine Untersuchung zurück, die der Verfasser 1994 auf An-
regung der Firma Hoechst AG in Abstimmung mit dem Verband der Chemischen 
Industrie e. V. angestellt hat. Dabei wurde das Hessische Sonderabfallabgabenge-
setz in seiner vom 26. Mai 1993 an geltenden Neufassung in der am 18. Novem-
ber 1993 bekanntgemachten Paragraphenfolge zugrunde gelegt. Rechtsprechung 
und Schrifttum sind bis Anfang 1996 berücksichtigt worden. 

I Unter Vorlage eines jetzt im Boorberg Verlag erschienenen, 1993 erstatteten Rechtsgut-
achtens von R. Hendler (künftig: Hendler, Rechtsgutachten). 



B. Das Hessische Sonderabfallabgabengesetz 
i. d. F. vom 18. November 1993 

I. Zur Entstehungsgeschichte 

Am 7. Mai 1991 legten die Fraktionen der SPD und der GRÜNEN dem Hessi-
schen Landtag den Gesetzentwurf für ein Hessisches Sonderabfallabgabengesetz 
vor. Im Vorspruch des im übrigen einer Begründung entbehrenden Entwurfs wird 
als Ziel des Gesetzes "die Reduzierung des Sonderabfallaufkommens und der die 
Umwelt am stärksten belastenden Abfallstoffe" ausgewiesen. Dies solle "durch die 
Erhebung einer Sonderabgabe auf diese Abfälle erreicht werden", dessen "Auf-
kommen zweckgebunden (sei) für Maßnahmen der Beratung, der Erforschung und 
Entwicklung und der Förderung von Vorhaben einschließlich Pilotvorhaben zur 
Vermeidung und Verwertung besonders überwachungsbedürftiger Abfälle, sowie 
für Maßnahmen der Erkundung und Beseitigung von Schäden, die durch besonders 
überwachungsbedürftige Abfälle oder durch den Umgang mit gefährlichen, insbe-
sondere wassergefährdenden Stoffen entstanden sind,,3. 

Der für die weitere Beratung federführende Umweltausschuß des Hessischen 
Landtages führte anläßlich seiner 3. Sitzung am 10. Juni 1991 eine öffentliche An-
hörung durch, die eine unterschiedliche Einschätzung von Zweck- und Rechtmä-
ßigkeit der geplanten Sonderabfallabgabe durch die an der Anhörung Beteiligten 
deutlich machte4• Auf der Grundlage dieser Anhörung beriet der Umweltausschuß 
den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 20. Juni 1991 und beschloß, dem Plenum 
des Landtages zu empfehlen, den Entwurf unter Berücksichtigung einer Reihe 
mündlich eingebrachter Änderungsvorschläge in zweiter Lesung anzunehmen5. 

Das schließlich vom Hessischen Landtag am 26. Juni 1991 beschlossene Hessische 
Sonderabfallabgabengesetz wurde am 9. Juli 1991 verkündet6 und trat am 10. Juli 
1991 in Kraft7• 

Mit Schreiben vom 18. Januar 19938 legte die Hessische Landesregierung dem 
Landtag den Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Sonderab-

2 LT-Drucks. 13/80 vom 7.5. 1991, S. 1 (3 ff.). 
3 LT-Drucks. 13/80, S. 1. 
4 Vgl. LT-Sten.Ber., 3. Sitzung des Umweltausschusses vom 10.6.1991 (UWA 13/3). 
s LT-Drucks. 13/272, S. 1 mit Anlagen. 
6 GVBI. I S. 218. 
7 VgI. § 17 HSondAbfAbgG 1991. 
8 VgI. LT-Drucks. 13/3669. 
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fallabgabengesetzes vor. Durch seine Neuregelungen sollten ,,im Hinblick auf den 
Lenkungszweck unbillige oder ihm zuwiderlaufende Konsequenzen verhindert", 
,,Erleichterungen in der Anwendung des Gesetzes" erreicht sowie "durch gesetzli-
che Präzisierungen notwendige Klarstellungen" bewirkt werden9. Das Änderungs-
gesetz wurde am 18. Mai 1993 vom Hessischen Landtag beschlossen, am 25. Mai 
1993 verkündet lO, am 26. Mai 1993 trat es (von mehr peripheren Ausnahmen ab-
gesehen) in Kraftli, Auf Grund seines Art. 2 wurde sodann der Wortlaut des geän-
derten Hessischen Sonderabfallabgabengesetzes in neuer Paragraphenfolge am 18. 
November 1993 bekanntgemacht12• 

11. Inhalt des Hessischen Sonderabfallabgabengesetzes 

1. Vorbemerkung 

Das Hessische Sonderabfallabgabengesetz ist, wie entsprechend auch das Nie-
dersächsische Abfallabgabengesetz vom 17. Dezember 199113 und das Bremische 
Abfallabgabengesetz vom 24. November 199214, in wesentlicher Weise dem Lan-
desabfallabgabengesetz Baden-Württembergs vom 11. März 199115 nachgebildet. 
Dies dürfte auch die Ursache dafür gewesen sein, daß die Autoren des Hessischen 
Entwurfs auf die Beifügung einer Gesetzesbegründung glaubten verzichten zu kön-
nen. Den bereits verabschiedeten Regelungen vergleichbare Gesetzentwürfe in an-
deren Ländern sind auf den Weg gebracht worden, so in Bayernl6, Berlin17, Rhein-
land-Pfalzl8 und Schleswig-HolsteinI9. Das Thüringische Abfallwirtschafts- und 
Altlastengesetz vom 31. Juli 199120 enthält eine (unausgeschöpfte) Verordnungser-
mächtigung zur Erhebung einer Abfallabgabe. Bislang noch im Vorbereitungssta-
dium befindet sich der 1991 präsentierte Entwurf eines Bundesabfallabgabengeset-
zes21 , der sich im Gegensatz zu den landesrechtlichen Regelungen nicht auf beson-

9 LT-Drucks. 13/3669, S. 1. 
10 GVBl.I S. 171. 
11 Vgl. Art. 3 des Änderungsgesetzes. 
12 GVBl.I S. 611. 
13 GVBI. S. 373. 
14 GBI. S. 639. 
15 GBI. S. 133. 
16 LT-Drucks. 12/2421. 
17 LT-Drucks. 10/14. 
18 LT-Drucks. 12/468. 
19 LT-Drucks.13/1749. 
20 GVBI. S. 273. 
21 Vgl. dazu Pressemitteilung des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit vom 13. 9. 1991. 
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